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BFH – Anhängige Verfahren 
 

 
 

 
 
 

 

AO § 125 Abs 1: 
Grunderwerbsteuer, Adressierung, Nichtigkeit, Rechtsvorgänger  

Bundesfinanzhof Az: II R 33/22  
Stellt die Adressierung eines Verwaltungsakts unter Nennung der auf Grund eines Form-
wechsels nicht länger zutreffenden Rechtsform des Rechtsträgers unter der alten Firmie-
rung einen besonders schwerwiegenden und unter Würdigung aller in Betracht kommen-
den Umstände offenkundigen Fehler i.S.d. § 125 Abs. 1 AO dar? 

 
 
 

 

AO § 145: 
Gutschein, Zahlung, Zeitpunkt, Überschussrechnung, Ordnungsmäßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: X R 3/22  
In welchem Zeitpunkt ist bei einer Einnahmen-Überschussrechnung der Erlös zu erfassen, 
wenn der Kunde zur Bezahlung einen Gutschein hingibt, auf den der Gutscheinaussteller 
erst zu einem späteren Zeitpunkt Zahlung leistet?Setzt die Ordnungsmäßigkeit eines Ta-
gesendsummenbons (Z1-Bon) voraus, dass dort auch der Stand des Grand-Total-Spei-
chers und die Höhe der Vortagesumsätze ausgedruckt werden? 

 
 
 

 

AO § 171 Abs 3: 
Personengesellschaft, Steuerstundungsmodell, Steuererklärung, Vorbehalt der Nach-
prüfung, Hemmung der Verjährung, Änderungsbescheid, Nichtigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IV R 9/22  
Handelt es sich bei der Abgabe einer Steuererklärung nach einer Schätzung unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung um einen Änderungsantrag im Sinne des § 171 Abs. 3 AO? 
Ist ein erneut ergangener Bescheid für denselben Gegenstand und denselben Zeitraum 
grundsätzlich nichtig, wenn er nicht als Änderungsbescheid gekennzeichnet ist oder das 
Verhältnis zum zunächst -hier unter einer anderen Steuernummer- ergangenen Bescheid 
offen lässt? 
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AO § 195: 
Prüfungsanordnung, Nichtigkeit, Feststellungsklage, Steuerabzug, Beschränkte Steu-
erpflicht  

Bundesfinanzhof Az: I R 14/22  
Prüfungsanordnung: Feststellungsinteresse für NichtigkeitsfeststellungsklageZuständig-
keit für die Prüfung des Steuerabzugs nach § 50a EStG im Rahmen der Außenprüfung1. 
Ist die Nichtigkeitsfeststellungsklage betreffend eine Prüfungsanordnung auch dann zu-
lässig, wenn zum Zeitpunkt der Klagerhebung bereits geänderte Steuerbescheide bzw. 
Feststellungsbescheide ergangen sind, die auf den Prüfungsfeststellungen beruhen und die 
noch nicht bestandskräftig sind (anhängige Klageverfahren)?2. Ist das Bundeszentralamt 
für Steuern für die Prüfung des Steuerabzugs nach § 50a EStG im Rahmen der Außenprü-
fung (ab dem vom Verordnungsgeber angeordneten Zeitpunkt) sachlich gemäß §§ 195, 16 
AO i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 FVG zuständig? 

 
 
 

 

AO § 202 Abs 1 S 3: 
Betriebsprüfung, Verwaltungsakt, Mitteilung  

Bundesfinanzhof Az: IV R 17/22  
Handelt es sich bei der Mitteilung des Finanzamts an den Steuerpflichtigen, dass die Au-
ßenprüfung zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt habe (§ 202 Abs. 1 
Satz 3 AO), um einen Verwaltungsakt? 

 
 
 

 

AO § 89: 
Verbindliche Auskunft, Gebühr, Umwandlung  

Bundesfinanzhof Az: I R 30/22  
Wie ist die Gebühr für eine verbindliche Auskunft in Umwandlungsfällen zu berechnen? 

 
 
 

 

EGRL 112/2006 Art 62 Nr 2: 
Belgien, Prüfung der Buchhaltung, Ungenauigkeiten, Sanktionierung  

Europäischer Gerichtshof Az: C-418/22  
Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de premiere instance du Luxembourg (Bel-
gien), eingereicht am 21.06.2022, zu folgenden Fragen: 
 
1. Stehen die Art. 62 (Nr. 2), 63, 167, 206, 250 und 273 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sowie der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wie er u. a. im Urteil des Gerichtshofs vom 8. Mai 2019, 
EN.SA. (C-712/17), ausgelegt wurde, in Verbindung mit dem Neutralitätsgrundsatz einer 
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nationalen Regelung wie der in den Art. 70 (Abs. 1) des Code de la TVA (Mehrwertsteu-
ergesetzbuch), Art. 1 und Abschnitt V der Tabelle G im Anhang des Arrete royal no 41 
fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matiere de taxe sur la valeur 
ajoutee (Königlicher Erlass Nr. 41 zur Festlegung der Höhe der proportionalen Steuer-
geldbußen im Bereich der Mehrwertsteuer) entgegen, nach der im Fall von Ungenauigkei-
ten, die anlässlich einer inhaltlichen Prüfung der Buchhaltung festgestellt worden sind, 
zur Sanktionierung insgesamt oder teilweise nicht erfasster und 1.250 Euro übersteigen-
den steuerbarer Umsätze der Verstoß mit einer pauschalen, gekürzten Geldbuße von 20 % 
der geschuldeten Steuer geahndet wird, ohne dass die Vorsteuer, die aufgrund der fehlen-
den Erklärung nicht in Abzug gebracht worden war, bei der Berechnung der Geldbuße in 
Abzug gebracht werden könnte, obgleich der in den Tabellen A bis J des Anhangs des 
Königlichen Erlasses Nr. 41 vorgesehene Kürzungskatalog gemäß Art. 1 Abs. 2 des Er-
lasses nur unter der Voraussetzung anwendbar ist, dass die geahndeten Verstöße ohne die 
Absicht begangen wurden, die Steuer zu hinterziehen oder ihre Hinterziehung zu ermögli-
chen? 
 
2. Ist der Umstand, dass der Steuerpflichtige den nach der Prüfung fälligen Steuerbetrag 
freiwillig entrichtet hat, um die zu geringe Zahlung der Steuer auszugleichen und somit 
das Ziel zu erreichen, die korrekte Erhebung der Steuer zu gewährleisten, für die Antwort 
auf die Frage relevant? 

 
 
 

 

ErbStG § 7 Abs 1 Nr 1: 
Gemischte Schenkung, Marktüblichkeit, Zinssatz, Darlehen  

Bundesfinanzhof Az: II R 20/22  
Ist eine gemischte Schenkung i. S. von § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG anzunehmen, wenn Ange-
hörige einen mündlichen Darlehensvertrag mit einem Zinssatz in Höhe von 1% im Jahre 
2012 bzw. 2014 vereinbart haben? 

 
 
 

 

EStG § 10 Abs 2 S 1 Nr 1: 
Sonderausgabe, Niederlande, Vorsorgeaufwendungen, Krankenversicherung, Uni-
onsrecht  

Bundesfinanzhof Az: X R 28/21  
Unterliegen Beiträge einer in den Niederlanden selbständig tätigen Steuerpflichtigen zur 
dortigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung (einschließlich einer einkommensun-
abhängigen "Kopfpauschale" zur Krankenversicherung) dem inländischen Sonderausga-
benabzugsverbot gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 1 EStG oder findet die infolge 
der "Bechtel"-Entscheidung des EuGH (Urteil vom 22.06.2017 - C 20/16) inzwischen 
eingefügte Ausnahme von diesem Verbot nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 Buchst. 
a bis c EStG Anwendung? 
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EStG § 10 Abs 4b: 
Sonderausgabe, Erstattung, Beitragsrückerstattung, Steuerpflicht, Krankenversiche-
rung  

Bundesfinanzhof Az: X R 27/21  
1. Kann die Erstattung von in der Vergangenheit geleisteten Beiträgen zur Krankenversi-
cherung, die auf einer sozialversicherungsrechtlichen Umqualifizierung des Versiche-
rungsverhältnisses beruht, einen gemäß § 10 Abs. 4b Satz 3 EStG steuerbaren Erstat-
tungsüberhang auslösen?2. Liegt ein Verstoß gegen das verfassungsrechtlich zu beach-
tende Rückwirkungsverbot vor, als die mit Wirkung zum 01.01.2012 eingeführte Rege-
lung des § 10 Abs. 4b Satz 3 EStG auch die Erstattung von Beiträgen erfasst, die der 
Steuerpflichtige vor dem 01.01.2012 geleistet hat? 

 
 
 

 

EStG § 10b Abs 1: 
Spende, Stiftung, Darlehen  

Bundesfinanzhof Az: X R 4/22  
Ist ein Spendenabzug trotz einer Vermögensübertragung an eine Stiftung ausgeschlossen, 
wenn der Stifter in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Vermögensübertragung ein 
verzinsliches Darlehen von der Stiftung erhält, mit dessen Erträgen diese ihre steuerbe-
günstigten Zwecke fördert?Führt jeder wie auch immer geartete Vorteil des Stifters bei 
der Hingabe von Zahlungen an eine von ihm gegründete Stiftung zur Versagung des 
Spendenabzugs?Ist bei der Hingabe von Darlehen der Stiftung an den Stifter aus vom 
Stifter eingebrachten Beträgen generell ein Vorteil des Stifters anzunehmen? 

 
 
 

 

EStG § 15a Abs 3: 
Personengesellschaft, Negatives Kapitalkonto, Entnahme, Einlageminderung  

Bundesfinanzhof Az: IV R 10/22  
Ist der aus einer Einlage eines Kommanditisten resultierende ausgleichs- oder abzugsfä-
hige Verlust im Sinne des § 15a EStG um in Vorjahren getätigte Mehrentnahmen zu min-
dern und der verrechenbare Verlust entsprechend zu erhöhen, soweit eine nach § 15a Abs. 
3 Satz 1 EStG vorzunehmende Gewinnzurechnung gemäß § 15a Abs. 3 Satz 2 EStG un-
terblieben ist (Rückführung von Mehrentnahmen)? 
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EStG § 15a Abs 4: 
Verrechenbarer Verlust, Veräußerungserlös, Anschaffungskosten, Einbringungsgebo-
rene Anteile  

Bundesfinanzhof Az: X R 5/22  
Kann ein Gesellschafter einen im Zeitpunkt der formwechselnden Umwandlung einer KG 
hin zu einer GmbH für ihn bestehenden verrechenbaren Verlust nach § 15a EStG bei der 
Jahre später erfolgten Veräußerung seiner GmbH-Anteile vom dortigen Veräußerungser-
lös zum Abzug bringen? 

 
 
 

 

EStG § 16 Abs 3: 
Realteilung, Abfindung, Aktie, Eigene Anteile, Wirtschaftsgut, Stille Reserven  

Bundesfinanzhof Az: IV R 16/22  
Finden die Realteilungsgrundsätze auch dann Anwendung, wenn im Zuge des Ausschei-
dens eines Mitunternehmers Aktien als Sachwertabfindung übertragen werden und diese 
durch die Übertragung zu eigenen Aktien des ausscheidenden Mitunternehmers werden? 
Handelt es sich bei eigenen Anteilen um Wirtschaftsgüter? Ist die Besteuerung der stillen 
Reserven im Hinblick auf die spätere Einziehung der übertragenen Aktien nicht sicherge-
stellt? 

 
 
 

 

EStG § 16 Abs 3: 
Realteilung, Abfindung, Aktie, Eigene Anteile, Wirtschaftsgut, Stille Reserven  

Bundesfinanzhof Az: IV R 15/22  
Finden die Realteilungsgrundsätze auch dann Anwendung, wenn im Zuge des Ausschei-
dens eines Mitunternehmers Aktien als Sachwertabfindung übertragen werden und diese 
durch die Übertragung zu eigenen Aktien des ausscheidenden Mitunternehmers werden? 
Handelt es sich bei eigenen Anteilen um Wirtschaftsgüter? Ist die Besteuerung der stillen 
Reserven im Hinblick auf die spätere Einziehung der übertragenen Aktien nicht sicherge-
stellt? 

 
 
 

 

EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1: 
Mitarbeiterbeteiligung, Nichtselbständige Arbeit, Stille Beteiligung, Kapitaleinkünfte, 
Abgrenzung  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 10/22  
Unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang sind Erträge aus Mitarbeiterbe-
teiligungen (hier: aus stillen Beteiligungen) nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
sondern als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu qualifizieren? 
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EStG § 2 Abs 1: 
Gewinnerzielungsabsicht, Totalgewinn, Liebhaberei  

Bundesfinanzhof Az: X R 1/22  
Anforderungen an die Gewinnprognose und die Gewinnerzielungsabsicht bei der verlust-
behafteten Bewirtschaftung eines unter Denkmalschutz stehenden und sanierten Gebäu-
des (hier: Burg X); Dauer des Prognosezeitraums 

 
 
 

 

EStG § 34 Abs 2 Nr 4: 
Erstattungszinsen, Außerordentliche Einkünfte, Tarifbegünstigung  

Bundesfinanzhof Az: X R 2/22  
Teilen Erstattungszinsen, die aufgrund einer als außerordentliche Einkünfte zu beurteilen-
den Steuererstattung festgesetzt werden, das steuerrechtliche Schicksal dieser Steuerer-
stattung und unterliegen daher wie diese der Tarifbegünstigung nach § 34 Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 4 EStG ? 

 
 
 

 

EStG § 48: 
Bauabzugsteuer, Betriebsvorrichtung, Ausland, Scheinbestandteil  

Bundesfinanzhof Az: I R 28/22  
1. Können Scheinbestandteile i.S. des § 95 BGB bzw. Betriebsvorrichtungen im Sinne 
des Bewertungsgesetzes, die sich innerhalb eines bestehenden Bauwerks i.S. des § 48 
EStG befinden - hier innerhalb einer Werkhalle -, auch isoliert betrachtet Bauwerk i.S. 
des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG sein ("Bauwerk im Bauwerk")?2. Stellen Fertigungsstraßen, 
Roboter, Schaltschränke oder Bedienpulte in den Fertigungsstraßen Bauwerke dar? 

 
 
 

 

EUV 1169/2011 Art 26: 
Frankreich, Einfuhren, Obst und Gemüse, Ursprungsland  

Europäischer Gerichtshof Az: C-399/22  
Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'Etat (Frankreich), eingereicht am 15.06.2022, zu folgenden 

Fragen: 

 

1. Sind die Bestimmungen der Verordnungen Nrn. 1169/2011, 1308/2013, 543/2011 und 952/2013 da-

hin auszulegen, dass sie einen Mitgliedstaat ermächtigen, eine nationale Maßnahme zu erlassen, mit 

der Einfuhren von Obst und Gemüse aus einem bestimmten Land verboten werden, die gegen Art. 26 
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der Verordnung Nr. 1169/2011 und Art. 76 der Verordnung Nr. 1308/2013 verstoßen, weil ihr tatsäch-

liches Ursprungsland oder ihr tatsächliches Herkunftsgebiet nicht angegeben ist, insbesondere wenn es 

sich hierbei um massive Verstöße handelt, die schwer zu überprüfen sind, sobald die Erzeugnisse in 

das Unionsgebiet gelangt sind? 

 

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Ist das durch Beschluss des Rates vom 28. Januar 2019 geneh-

migte Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Eu-

ropa-Mittelmeer-Abkommens vom 26. Februar 1996 zur Gründung einer Assoziation zwischen der 

Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Marokko andererseits dahin auszulegen, 

dass für die Anwendung der Art. 9 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 1669/2011 und von Art. 76 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2011 zum einen Marokko das Ursprungsland von Obst und Gemüse ist, 

das im Gebiet der Westsahara geerntet wurde, und zum anderen die marokkanischen Behörden für die 

Ausstellung der in der Verordnung Nr. 543/2011 vorgesehenen Konformitätsbescheinigungen für das 

in diesem Gebiet geerntete Obst und Gemüse zuständig sind? 

 

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Ist der Beschluss des Rates vom 28. Januar 2019, mit dem dieses 

Abkommen in Form eines Briefwechsels genehmigt wurde, mit Art. 3 Abs. 5 und Art. 21 des Vertrags 

über die Europäische Union sowie mit dem gewohnheitsrechtlichen Grundsatz der Selbstbestimmung, 

der u. a. in Art. 1 der Charta der Vereinten Nationen erwähnt wird, vereinbar? 

 

4. Sind die Art. 9 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 1669/2011 und Art. 76 der Verordnung (EU) Nr. 

1308/2011 dahin auszulegen, dass auf der Stufe der Einfuhr sowie des Verkaufs an den Verbraucher 

auf der Verpackung von Obst und Gemüse, das im Gebiet der Westsahara geerntet wurde, nicht Ma-

rokko als Ursprungsland genannt werden darf, sondern das Gebiet der Westsahara anzugeben ist? 

 
 
 

 

EUV 952/2013 Art 27: 
Antidumpingzoll, Erstattung, Rücknahme, Nacherhebung  

Bundesfinanzhof Az: VII R 22/22  
Ist es für die Geltendmachung der nach Art. 116 Abs. 7 UZK wiederaufgelebten Zoll-
schuld erforderlich, dass der zuvor ergangene Erstattungsbescheid nach Art. 27 UZK zu-
rückgenommen wird, oder ist die Rücknahme entsprechend der Vorschriftensammlung 
der Bundesfinanzverwaltung E-VSF Z 11 02 Abs. 700 nicht erforderlich? 

 
 

 

GewStG § 8 Nr 1 Buchst a: 
Zinsen, Hinzurechnung, Gewerbesteuer, Versicherung, Entgelt, Schulden, Verbind-
lichkeit  

Bundesfinanzhof Az: III R 32/22  
1. Handelt es sich bei Zinsen auf Depotverbindlichkeiten um Entgelte auf Schulden i.S. 
des § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG?2. Sind bei Rückversicherungsunternehmen --anders als 
bei Erstversicherungsunternehmen-- Zinsen auf Depotverbindlichkeiten gemäß § 8 Nr. 1 
Buchst. a GewStG hinzuzurechnen?3. Sind bei Depotzinsen und Depoterträgen aus dem 
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Retrozessionsgeschäft, soweit sie in einem dokumentierten wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehen, zumindest Zinsaufwand und Zinsertrag zu verrechnen? 

 
 
 

 

GewStG § 9 Nr 1 S 2: 
Betriebsverpachtung, Grundstück, Gewerbebetrieb, Erweiterte Kürzung, Ausschließ-
lichkeit  

Bundesfinanzhof Az: IV R 19/22  
Stellt die Vermietung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Autohauses durch eine Per-
sonengesellschaft, die zuvor in diesen Räumlichkeiten selbst ein Autohaus betrieben hatte 
und daneben noch weitere Gewerbeeinheiten in demselben Gebäudekomplex an andere 
Mieter überlässt, eine Betriebsverpachtung dar, die die erweiterte Kürzung für Grund-
stücksunternehmen bei der Vermieterin ausschließt? 

 
 
 

 

KStG § 14: 
Organschaft, Mehrabführung, Teilwertabschreibung  

Bundesfinanzhof Az: I R 27/22  
Körperschaftsteuergesetz: vororganschaftliche Mehrabführung1. Kann eine Teilwertab-
schreibung, die im Jahr vor der Organschaft unterlassen wurde, eine vororganschaftliche 
Mehrabführung zur Folge haben?2. Darf für die Beurteilung, ob eine vororganschaftliche 
Mehrabführung vorliegt, eine fiktive Handelsbilanz mit der Steuerbilanz verglichen wer-
den? 

 
 
 

 

KStG § 8 Abs 1: 
Verlust, Betriebsstätte, Ausland, Niederlassungsfreiheit  

Bundesfinanzhof Az: I R 35/22  
Berücksichtigung finaler Verluste einer aufgegebenen EU-Betriebsstätte im Inland1. Be-
finden sich in- und ausländische Betriebsstätten hinsichtlich der Verlustberücksichtigung 
in einer vergleichbaren Situation im Sinne der Rechtsprechung des EuGH zu den Grund-
freiheiten?2. Ist die Nichtberücksichtigung von Verlusten aus ausländischen Betriebsstät-
ten während des Bestehens der ausländischen Betriebsstätte zur Verhinderung doppelter 
Verlustnutzung gerechtfertigt? Ist diese Nichtberücksichtigung aber unverhältnismäßig, 
wenn die Verluste im Ausland nicht mehr mit künftigen Gewinnen verrechnet werden 
können (finale Verluste)?3. EuGH-Vorlage zur Vorabentscheidung mit Beschluss vom 
06.11.2019 - I R 32/18, über die der EuGH mit Urteil vom 22.09.2022 - C-538/20 
(EU:C:2022:717) entschieden hat. Das Verfahren wird unter dem Az. I R 35/22 (I R 
32/18) fortgeführt. 
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UmwStG 2006 § 3: 
Umwandlung, Buchwertfortführung, Antrag, Übernahmeverlust, Abzugsverbot, Ver-
fassungsmäßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: IV R 8/22  
Kann der in dem notariellen Beschluss über die formwechselnde Umwandlung einer 
GmbH in eine GmbH & Co. KG bei den "steuerlichen Regelungen" enthaltene Passus, 
dass "von dem Antragsrecht der Übertragung zu Buchwerten ... hiermit ausdrücklich Ge-
brauch gemacht" werde, als an das FA gerichteter Antrag auf Buchwertfortführung ange-
sehen werden? Ist der Ausschluss der Berücksichtigung eines Übernahmeverlusts nach § 
4 Abs. 6 UmwStG verfassungsgemäß? 

 
 
 

 

UStG § 1 Abs 1 Nr 1 S 1: 
Antennengemeinschaft, Leistungsaustausch, Verein, Eigentümergemeinschaft  

Bundesfinanzhof Az: V R 40/21  
Unterliegt eine Antennengemeinschaft, deren Zusammenschluss zwecks Errichtung einer 
Gemeinschaftsantenne in kollektiver Arbeit, durch Zahlung eines anteiligen Geldbetrages 
sowie eigener Arbeitsleistung mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung des Fernseh- 
und Hörfunkempfanges erfolgte, der Umsatzsteuer? 

 
 
 

 

UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1: 
Vorsteuerabzug, Steuerhinterziehung, Lieferkette, Neutralitätsgebot  

Bundesfinanzhof Az: V R 6/22  
Zum Vorsteuerabzug bei betrugsbehafteter Ware in einer LieferketteFührt die Versagung 
des Vorsteuerabzugs trotz bereits erfolgter Versagung eines Vorsteuerabzugs für dieselbe 
Ware innerhalb derselben Lieferkette zu einer Überkompensation des dem FA entstande-
nen Steuerschadens, die nicht mit dem Prinzip der steuerlichen Neutralität vereinbar ist? 

 
 
 

 

UStG § 2 Abs 2 S 1 Nr 2: 
Organschaft, Beweisaufnahme, Verfahrensmangel  

Bundesfinanzhof Az: V R 5/22  
Zur Aussagekraft von beschlagnahmten Excel-Tabellen zu angeblich aufgeführten und 
nicht erfassten Fahrzeugankäufen und -verkäufen im Rahmen einer umsatzsteuerrechtli-
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chen Organschaft:Liegt ein Verstoß des FG gegen die Unmittelbarkeit der Beweisauf-
nahme nach § 81 Abs. 1 FGO vor? Hat das FG seine entscheidungserheblichen Feststel-
lungen auf ein angebliches Beweismittel, das es nie gesehen bzw. einer Prüfung unterzo-
gen hat, gestützt? 

 
 
 

 

UStG § 24 Abs 1 S 1: 
Land- und Forstwirtschaft, Vorsteuerabzug, Umsatzgrenze, Regelbesteuerung  

Bundesfinanzhof Az: XI R 14/22  
Steht bei einem Land- und Forstwirt, der im Jahr 2021 seine Umsätze nach Durch-
schnittssätzen gemäß § 24 UStG versteuert und durch das Überschreiten der in § 24 Abs. 
1 Satz 1 UStG neu eingeführten Umsatzgrenze von 600.000 Euro seine Umsätze im 
Folgejahr 2022 der Regelbesteuerung unterwerfen muss, der Vorsteuerausschluss des § 
24 Abs. 1 Satz 4 UStG einem Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG für im 
Jahr 2021 bezogene Eingangsleistungen, die erst in 2022 zu Ausgangsumsätzen führen, 
entgegen? 

 
 
 

 

UStG § 3 Abs 12 S 2: 
Tauschähnlicher Umsatz, Abfall, Entsorgung, Sonstige Leistung, Entgelt  

Bundesfinanzhof Az: V R 7/22  
Beinhalten die Leistungen eines Unternehmers im Zusammenhang mit der Entsorgung 
und Aufbereitung chlorierter Kohlenwasserstoffe (CKW) für den Erhalt des Lösemittels 
(teilweise) auch tauschähnliche Umsätze mit Baraufgabe oder wird mit der Entsorgung 
lediglich eine sonstige Leistung der Abfallentsorgung gegenüber den Kunden erbracht, 
bei der sich das Entgelt nach dem Grad der Verschmutzung des vom Abfallverursacher 
gelieferten CKW richtet? 

 


